
 

         

 

Betreff: Anfrage an die Verwaltung 
Hier:   Übersicht der freiwilligen Leistungen und Aufgaben der Stadt Oldenburg 

 

Pflichtleistungen oder Pflichtaufgaben sind festgelegte Verpflichtungen von 
Gebietskörperschaften zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, um die Grundversorgung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge zu gewährleisten. Diese Verpflichtungen sind im Art. 28 Abs. 2 
GG in der kommunalen Selbstverwaltung enthalten, wonach die Kommunen grundsätzlich für 
alle örtlichen Angelegenheiten zuständig sind und zu denen sie sich verpflichten. Zu diesen 
Aufgaben gehören u. a.: 

• Bauleitplanung und Bauaufsicht 
• Abwasserbeseitigung 
• Vorhaltung von Versorgungseinrichtungen 
• Schulentwicklungsplanung 
• Ordnungsverwaltung 

Unter freiwillige Leistungen oder Aufgaben fallen jene Angelegenheiten, bei der nur die 
Kommune entscheidet, ob sie tätig werden möchte oder nicht. Diese bilden das Herzstück 
der kommunalen Politik, denn es geht hier vor allem um kulturelle und soziale Aufgaben wie: 

• Beratungsstellen 
• Museen und Bibliotheken 
• Jugendeinrichtungen 
• Sportplätze und Freibäder 
• weitere Freizeitangebote 

 
In diesem Zusammenhang folgende Fragen an die Verwaltung:  

1. Welche freiwillige Leistungen der Stadt sind in den letzten 8 Jahren hinzugekommen, 
bzw. durch den Rat beschlossen worden? Ich bitte diese zu benennen und die damit 
verbundenen Kosten aufzulisten. Dies bitte ich aufzuschlüsseln bis auf das 
Einzelangebot, bspw. Freibad A, Kosten XY, Beratungsstelle B, Kosten XY. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Paul 

AfD Stadt Oldenburg – Ratsherr Andreas Paul  

 
 
 
 

 

 
Herrn Oberbürgermeister 

Jürgen Krogmann 

Altes Rathaus/Markt 1 

26105 Oldenburg 

 

 Andreas Paul 

Telefon:     +49 (0) 152 554 907 86 

E-Mail: andreaspaulafdstadtoldenburg@gmx.de 

 

Datum:    05.06.2023 

 

https://lexikon.haushaltsdaten.de/images/9/98/Grundgesetz_Art28.pdf
https://lexikon.haushaltsdaten.de/images/9/98/Grundgesetz_Art28.pdf

